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BEZUG  Vermittlung bei Ihrer Anfrage „CHARTA VON PARIS FÜR EIN NEUES EUROPA / BRD / UdSSR“ 
[#234187] 
 

 

Sehr geehrter Herr ████, 

vielen Dank für Ihre Vermittlungsbitte an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit (BfDI) bei Ihrer Anfrage vom 30. November 2021 an das Aus-
wärtige Amt. 

Darin bitten Sie um Beantwortung der Frage: 

Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Bundesrepublik Deutschland und UdSSR im Rahmen 
von CHARTA VON PARIS FÜR EIN NEUES EUROPA in Bezug auf zitierte Rechte zum jetzigen 
Zeitpunkt geregelt? 

Da es sich bei Ihrer Anfrage um eine Bürgeranfrage und nicht um einen IFG-Antrag handelt, 
ist mir eine Vermittlung nicht möglich. Meine gesetzlichen Befugnisse erstrecken sich nur 
auf das Informationsfreiheitsgesetz und somit entsprechende Anträge hiernach. 

Der Unterschied zwischen einem IFG-Antrag und einer Bürgeranfrage besteht im Wesentli-
chen darin, dass der IFG-Antrag auf tatsächlich vorhandene amtliche Informationen ge-
richtet ist. Er muss sich somit z.B. auf Herausgabe von Schriftstücke in Behördenakten be-
ziehen. Wenn allgemeine (Rechts-)Auskünfte angefragt werden, also erklärende Antworten 
zu konkreten Fragestellungen erbeten werden, handelt es sich nicht mehr um einen IFG-
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 
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Antrag sondern um eine sog. Bürgeranfrage. Diese unterfällt nicht mehr dem IFG, so dass 
auch keine Fristen für deren Beantwortung bestehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Malguth 
 
 


